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Feiertagsrecht  

Schutz der Weihnachtsfeiertage  
im Dezember 2022 

Nach dem Bayer. Feiertagsgesetz sind an folgenden Fei-
ertagen verboten: 
1. Am Heiligabend (Stiller Tag; 24. Dezember –  

ab 14:00 Uhr) 
a) öffentliche Tanzveranstaltungen,
b) alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentli-

chen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der 
diesem Tag entsprechende ernste Charakter ge-
wahrt ist, 

c) der Betrieb von Spielgeräten in Gaststätten und Be-
herbergungsbetrieben.

2. Am 1. Weihnachtstag (25. Dezember) und  
am 2. Weihnachtstag (26. Dezember)

 An diesen gesetzlichen Feiertagen sind während der 
ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes verboten: 
a) Alle vermeidbaren lärmerzeugenden Handlungen 

in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottes-
dienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Ge-
bäuden, soweit diese Handlungen geeignet sind, 
den Gottesdienst zu stören,

b) öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen; erlaubt 
sind jedoch Sportveranstaltungen und die herkömm-
licherweise in dieser Zeit stattfindenden Veranstal-
tungen der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung, 
soweit sie nicht unter Nr. a) fallen,

c) Treibjagden.

Die Gemeinden können im Einzelfall aus wichtigen Grün-
den von diesen Verboten eine Befreiung erteilen. 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen das Feiertagsge-
setz verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit 
einer Geldbuße geahndet werden kann.

Kronach, 07.12.2022
Landratsamt 

LCC 129 
Lucas-Cranach-Campus 
Kommunalunternehmen 

Bekanntmachung 
Lucas-Cranach-Campus 
 Kommunalunternehmen 

hier: Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 KUV; 
 Feststellung des Jahresabschlusses 2021 für das 

Lucas-Cranach-Campus Kommunalunternehmen 
(LCC KU), Anstalt des öffentlichen Rechts 

Der Verwaltungsrat des Lucas-Cranach-Campus Kom-
munalunternehmens hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 
zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021 folgenden 
Beschluss gefasst: 
Der Verwaltungsrat des Lucas-Cranach-Campus Kommu-
nalunternehmens stellt den geprüften Jahresabschluss 
zum 31.12.2021 in der vorliegenden Form fest. Das Jah-
resergebnis i. H. v. – 1.304.784,95 € auf neue Rechnung 
vorzutragen. Ferner wird der Vorstand entlastet. 
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Der Jahresabschluss 2021 wurde von der UNION AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Bayreuth geprüft. 
Der nachfolgende Bestätigungsvermerk wurde erteilt: 
Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am  
05. Dezember 2022 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefüg-
ten Jahresabschluss der Lucas-Cranach-Campus Kom-
munalunternehmen, Kronach, zum 31. Dezember 2021 
und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das 
Geschäftsjahr 2021 den folgenden Bestätigungsvermerk 
erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
ABSCHLUSSPRÜFERS
An das Lucas-Cranach-Campus  
Kommunalunternehmen, Kronach 

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des Lucas-Cranach-
Campus Kommunalunternehmens, Kronach – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht des Lucas-Cranach-Campus Kommu-
nalunternehmens, Kronach, für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-

sentlichen Belangen den Vorschriften der Landkreis-
ordnung und der Verordnung über Kommunalunter-
nehmen im Freistaat Bayern in Verbindung mit den 
einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunter-
nehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den Vorschriften der Verordnung über Kommu-
nalunternehmen im Freistaat Bayern in Verbindung mit 
den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaft 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
Artikel 93 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-

ben. Wir sind von dem Kommunalunternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
Verantwortung des Vorstandes und des Verwaltungs-
rates für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der 
Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) i. V. m. 
den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunter-
nehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
Vorschriften der Landkreisordnung und der Verordnung 
über Kommunalunternehmen im Freistaat Bayern in Ver-
bindung mit den einschlägigen deutschen für Kapital-
gesellschaft geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 
Landkreisordnung und der Verordnung über Kommunal-
unternehmen im Freistaat Bayern in Verbindung mit den 
einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaft gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. Der Verwaltungsrat 
ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungs-
legungsprozesses des Kommunalunternehmens zur Auf-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
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wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommu-
nalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den Vorschriften der Landkreisordnung und der Verord-
nung über Kommunalunternehmen im Freistaat Bayern 
in Verbindung mit den einschlägigen deutschen für Kapi-
talgesellschaft geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und Artikel 93 der Landkreisordnung für 
den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könn-
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-

cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Syste-
me des Kommunalunternehmens abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-
stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 
das Kommunalunternehmen seine Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Kommunalunternehmens vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 
das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kommu-
nalunternehmens. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-
chen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststel-
len. 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE  
RECHTLICHE ANFORDERUNGEN
Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß  
Art. 93 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern 
Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Kommunalunternehmen i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 
2021 befasst. Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkei-
ten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine 
Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentli-
chen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Kommunalunternehmens Anlass geben. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Kommunalunternehmens 
sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie dafür als notwendig erachtet haben. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers 
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prü-
fungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung 
der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), 
Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beant-
wortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdi-
gen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen 
Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufga-
be des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit 
der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die 
Geschäftspolitik zu beurteilen. 

Bayreuth, 05. Dezember 2022 
UNION AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Daniel Buhl 
Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Lucas-Cra-
nach-Campus Kommunalunternehmens wird in der Zeit 

von Montag, 09.01.2023  
bis einschließlich Mittwoch, 18.01.2023 

während der allgemeinen Geschäftsstunden 
Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr und 
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
in den Räumlichkeiten des Kommunalunternehmens  
(Marienplatz 5, 96317 Kronach) öffentlich zur Einsicht-
nahme ausgelegt. 
Andere Termine zwischen 8:00 Uhr und 16:30 Uhr, Frei-
tag zwischen 8:00 Uhr und 12:30 Uhr, können telefonisch 
unter der Rufnummer: 09261 / 61091-13 (bzw. 09261 / 
61091-0) vereinbart werden. 

Kronach, 12.12.2022 
Lucas-Cranach-Campus Kommunalunternehmen 

Jürgen Baumgärtner 
Vorstand Strategie 

Stadt Kronach 130 
Bekanntmachung

Bauleitplanung der Stadt Kronach; 
Bebauungsplan „Industriegebiet –  

Einmündung Industriestraße  
an der Bundesstraße B173“; 

hier: Billigung des Planentwurfs mit Begründung sowie 
öffentliche Auslegung (gem. § 3 Abs. 2 BauGB) und 
Behördenbeteiligung (gem. § 4 Abs. 2 BauGB) 

Der Stadtrat der Stadt Kronach hat bereits in seiner Sit-
zung am 28.03.2022 die Abwägung in der Fassung vom 
28.03.2022 durchgeführt und den Planentwurf des Be-
bauungsplanes „Industriegebiet – Einmündung Industrie-
straße an der Bundesstraße B173“ mit Begründung in der 
Fassung vom 28.03.2022 durchgeführt. 

Vor der Auslegung wurde vom Landratsamt Kronach ein 
Schallschutzgutachten gefordert, welches in den Plan-
entwurf mit Begründung eingearbeitet werden sollte. Das 
Gutachten (18.08.2022) des Ingenieurbüros Leistner aus 
Bayreuth liegt nun vor und wurde entsprechend in die 
Unterlagen eingearbeitet. 

Auch die durch den Stadtrat beschlossenen Änderungen 
(21. Sitzung des Stadtrates am 04.07.2022) wurden er-
gänzt. Diese sind die Aufnahme der Baumassenzahl 
(BMZ) 10 und eine maximale Oberkante (OK) von 15 Me-
tern. Die Fassadengestaltung wird im nächsten Planent-
wurf eingearbeitet. 

Aufgrund der o.g. Änderung des Planentwurfes mit Be-
gründung hat der Stadtrat der Stadt Kronach in seiner 
Sitzung am 28.11.2022 den geänderten Planentwurf 
„Industriegebiet – Einmündung Industriestraße an der 
Bundesstraße B173“ in der Fassung vom 28.03.2022 zur 
Kenntnis genommen und diesen gebilligt. 

Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplanes er-
streckt sich auf folgende Flurnummern der Gemarkung 
Kronach: 1816, 1843/5 (Teilfläche), 1881, 1883 (Teilflä-
che), 1884 (Teilfläche), 1888/2, 1888/3, 1888/4, 1888/6, 
1888/15, 1889/12 (Teilfläche), 1954 (Teilfläche) und 
2107/2 (Teilfläche). 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belan-
ge gemäß § 4 Abs. 2 BauGB für dies Planungsabsicht 
erfolgt in Form öffentlicher Darlegung des Planentwurfs 
und Anhörung in der Zeit 

von Dienstag, 27.12.2022  
mit Montag, 30.01.2023. 

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfüg-
bar: 

– Beschreibung der Festsetzungen für das Vorhaben 

– Beschreibung der Umwelt und Bevölkerung im Plan-
bereich 

– Maßnahmen zur Minderung oder zum Ausgleich von 
Umweltauswirkungen 

– Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachtei-
ligen Auswirkungen 

– Übersicht über anderweitige Lösungsmöglichkeiten
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– Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwen-
deten technischen Verfahren 

– Beschreibung von Art und Umfang der zu erwartenden 
Emissionen 

– Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-
lung der Angaben 

– Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwa-
chung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monito-
ring) 

Hinsichtlich der Umweltbelange werden die Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Bo-
den, Wasser, Klima / Luft, Landschaft sowie Kultur und 
sonstige Sachgüter geprüft. 
Die Darlegungsunterlagen können im Stadtbauamt Kro-
nach, II. Stock, Zimmer 145, während der Dienststunden 

vormittags: 
Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr

nachmittags: 
Montag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr

eingesehen werden. Zusätzlich ist der Planentwurf mit 
der Begründung auch an der Aushangtafel im Flur an-
gebracht und kann im Internet unter www.kronach.de, 
Rubrik Rathaus & Politik, Amtliche Bekanntmachungen, 
eingesehen werden. 
Andere Termine zwischen 7:00 Uhr und 17:00 Uhr, Frei-
tag zwischen 7:00 Uhr und 13:00 Uhr, können telefonisch 
unter den Telefonnummern 09261/97-279 (Herr Schnei-
der) bzw. -274 (Herr Bayer) vereinbart werden.
Stellungnahmen können während dieser Frist in Textform 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift abge-
geben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan „In-
dustriegebiet – Einmündung Industriestraße an der Bun-
desstraße B173“ unberücksichtigt bleiben, wenn die Ge-
meinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Be-
bauungsplanes „Industriegebiet – Einmündung Industrie-
straße an der Bundesstraße B173“ nicht von Bedeutung 
ist. 

Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO)  
i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhal-
ten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 

Kronach, 13.12.2022 
Stadt Kronach 

Angela Hofmann 
Erste Bürgermeisterin 
 

Schulverband Mitwitz 131

Haushaltssatzung  
des Schulverbandes Mitwitz  

(Landkreis Kronach)  
für das Haushaltsjahr 2022 

Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungs-
gesetzes (BaySchFG), Art. 40 ff. des Gesetzes über 
die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) erlässt der Schulverband Mitwitz folgende Haus-
haltssatzung: 

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Ver-
waltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 454.700,00 Euro
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 82.500,00 Euro 
ab.

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. 

§ 4 
(1) Verwaltungsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Fi-
nanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haus-
haltsjahr 2022 auf 297.062,21 Euro festgesetzt und 
nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglie-
der des Schulverbandes umgelegt.

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird 
die maßgebende Summe der monatlichen Schüler-
zahlen im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 1.493 
Verbandsschüler festgesetzt.

3. Der Teiler für die Verwaltungsumlage wird je Ver-
bandsschüler auf 198,97 EUR festgesetzt.

(2) Investitionsumlage 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
100.000,00 Euro festgesetzt. 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2022 in Kraft. 

Mitwitz, 15.12.2022 
Schulverband Mitwitz 

Oliver Plewa 
Schulverbandsvorsitzender 
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II. 
Die Haushaltssatzung und die dazugehörigen Anlagen 
wurden dem Landratsamt Kronach als Rechtsaufsichts-
behörde am 15.12.2022 vorgelegt und werden gem.  
Art. 65 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung (GO) amtlich be-
kannt gemacht.

III. 
Der Haushaltsplan wird vom Tage der Herausgabe dieses 
Amtsblattes an eine Woche lang in der Geschäftsstelle 
des Schulverbandes (1. Obergeschoss, Kämmerei), Co-
burger Straße 14, 96268 Mitwitz, während der allgemei-
nen Dienststunden gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 Gemeinde-
ordnung (GO) öffentlich ausgelegt. Darüber hinaus liegen 
die Haushaltssatzung und die dazugehörenden Anlagen 
für die Dauer ihrer Gültigkeit in der Geschäftsstelle zur 
Einsicht bereit. 

Mitwitz, den 16.12.2022 
Schulverband Mitwitz 

Oliver Plewa 
Schulverbandsvorsitzender 

Abwasserverband 132 
Steinachtal

Haushaltssatzung  
des Abwasserverbandes Steinachtal  

(Landkreis Kronach)  
für das Haushaltsjahr 2022 

Aufgrund der §§ 17 und 18 der Verbandssatzung, 
Art. 40 ff. des Gesetzes über die Kommunale Zusammen-
arbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Abwasser-
verband Steinachtal folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Ver-
waltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 389.400,00 EUR 
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 140.300,00 EUR 
ab.

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4 
(1) Betriebskostenumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Fi-
nanzbedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt (Umlagesoll) wird für das Haus-
haltsjahr 2022 auf 388.800,00 EUR festgesetzt und 
auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

2. Der Umlageschlüssel beträgt für den Markt Mitwitz 
72 %, für die Gemeinde Sonnefeld 28 %.

(2) Investitionsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Fi-

nanzbedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
mögenshaushalt (Umlagesoll) wird für das Haus-
haltsjahr 2022 auf 88.100,00 EUR festgesetzt und 
auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

2. Der Umlageschlüssel beträgt für den Markt Mitwitz 
79 %, für die Gemeinde Sonnefeld 21 %.

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
100.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2022 in Kraft.

Mitwitz, 29.11.2022 
Abwasserverband Steinachtal 

Oliver Plewa 
Verbandsvorsitzender 

II. 
Die Haushaltssatzung und die dazugehörigen Anlagen 
wurden dem Landratsamt Kronach als Rechtsaufsichts-
behörde am 30.11.2022 vorgelegt und werden gem.  
Art. 65 Abs. 3 Satz 2 Gemeindeordnung (GO) amtlich be-
kannt gemacht. 

III. 
Der Haushaltsplan wird vom Tage der Herausgabe dieses 
Amtsblattes an eine Woche lang in der Geschäftsstelle 
des Abwasserverbandes Steinachtal (1. Obergeschoss, 
Kämmerei), Coburger Straße 14, 96268 Mitwitz, während 
der allgemeinen Dienststunden gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 
3 Gemeindeordnung (GO) öffentlich ausgelegt. Darüber 
hinaus liegen die Haushaltssatzung und die dazugehö-
renden Anlagen für die Dauer ihrer Gültigkeit in der Ge-
schäftsstelle zur Einsicht bereit. 

Mitwitz, den 30.11.2022 
Abwasserverband Steinachtal 

Oliver Plewa 
Verbandsvorsitzender 

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


